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Basel, 14. Mai 2019

Sicherheit im Hafen

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach der Medienberichterstattung über die Ostertage ist es den Schweizerischen Rheinhäfen 
ein Anliegen, Sie über die Sicherheit in den Häfen Basel-Kleinhüningen, Birsfelden und Auhafen 
Muttenz zu informieren.

Bei Ereignissen, wie beispielsweise einer Terrorwarnung, sind die Bundesnachrichtendienste 
für die Intervention und Kommunikation verantwortlich. Die Schweizerischen Rheinhäfen 
unterstützen die kantonalen und eidgenössischen Fachbehörden in Ereignisfällen als lokale 
Sachverständige. Bei Schiffshavarien und Unfällen im Hafen sind die kantonalen 
Sicherheitsbehörden, Kantonspolizei oder Staatsanwaltschaft bei Ereignissen zuständig. Für 
die Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel im Fall von Störfallbetrieben gemäss 
Störfallverordnung, sind die Kantone (resp. Unternehmen) verantwortlich.

Die Schweizerischen Rheinhäfen unterstützen neben den Fachbehörden auch die 
Unternehmen in sicherheitsrelevanten Themen und stehen dazu im regelmässigen Austausch 
mit den Fachbehörden und den ansässigen Unternehmen.

Im Bereich der Ruhe und Ordnung sind in den Hafengebieten, vor allem im Hafen Basel-
Kleinhüningen in den vergangenen Jahren vermehrt Sachbeschädigungen, Littering oder 
sicherheitsrelevante Vorfälle, insbesondere im Bereich Fahrgastschifffahrt, zu verzeichnen.

Mit dem Ausgabenbericht im Zusammenhang des Beschlusses des Grossen Rates über die 
Öffnung des Klybeckquais im Bereich Dreirosenbrücke bis Wiesendamm folgte eine 
Vereinbarung zwischen den SRH und dem Kanton, welcher für den erhöhten Sicherheitsbedarf 
aufkommen muss. Durch den vermehrten Personenverkehr bis zum Dreiländereck haben sich 
die SRH wiederum entschlossen die Sicherheitskosten mit einem namhaften Betrag für den Teil 
des Westquais mitzufinanzieren. Zusätzlich werden nach dem Verursacherprinzip den 
Veranstaltern Auflagen für die Sicherheit und Ordnung auferlegt. Ab dem 10. Mai 2019 wird die 
private Sicherheitsfirma SECURITAS bis ca. Ende September individuell die 
Sicherheitsdienstleistungen erbringen. Dabei steht die SECURITAS im engen Kontakt mit der 
Kantonspolizei Basel-Stadt und den SRH.
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Die Sicherheit in den Schweizerischen Rheinhäfen ist der Geschäftsleitung ein grosses 
Anliegen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Sicherheit ist ein 
hohes Gut und muss immer wieder von Neuem beurteilt werden. Helfen Sie uns dabei, den 
„sicheren Hafen“ zu erhalten.
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